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Krilngr ;u Nr . 112 - er Karlsruher Zeitung.
Sonntag , 83 . April 18SS .

AadisHrr Landtag.
ISS . öffentliche Sitzung der Zweite » Kammer

am Freitag den 21 . April 1899 .

(Ausführlicher Bericht .)
Am Regie : ungstisch : Ministeralrath De . Glöckner .
Präsident Gönner eröffnet die Sitzung um 9 */i Uhr .
Zur Berathung steht der Bericht der Petitionskommission

Aber die Petition mehrerer Thierschutzvereine , die Tödtung
der Schlachtthiere ohne vorhergehende Betäubung
betreffend .

Berichterstatter Abg . Wittum führt aus : Die Thierschutz¬
vereine bemühen sich seit vielen Jahren , der Tierquälerei in
jeder Gestalt durch Belehrung , Anregung und Borträge ent -
gegenzuwirken . Sie wenden sich in Hunderttausenden von Flug¬
schriften an das Volk , sie halten Kongresse ab, sie legen den
Geistlichen und Lehrern an ' s Herz , in ihren Gemeinden dahin
zu wirken , daß die Menschen in der Thierquälerei ein Unrecht
erblicken. Vor wenigen Woche» sei er in der Stadt Siegen
gewesen. Im dortigen Schlachthaus stehe eine Prächtige Inschrift
angeschrieben , die folgendermaßen lautet :
» Blutig ist dein Amt , o Schlächter , d ' rum Übe eS menschlich!
Schaffe nicht Leiden dem Thier , das du zu tödten bestimmt ;Leit es mit schonender Hand und tödt ' eS sicher und eilig !
Wünschest du selber ja auch : » Käme doch sanft mir der Tod ! «

Diese Inschrift , werth , in großen Lettern in jedem Schlacht¬
haus angeschrieben zu werden , habe auch ihm die Anregung
gegeben , als Berichterstatter und als langjähriges Mitgliedeines Thierschutzvereins si^h mit der Schächtungsfrage so ein-
gehend als möglich zu beschäftigen . Mit nicht geringerem Eiferals jedes andere Mitglied eines Thierschutzvereins sei er an
das Studium des Gegenstandes herangetreten , soweit das einem
Laien überhaupt möglich ist. Er gestehe ganz offen : Er sei an¬
fänglich auch der Meinung gewesen, daß dir jüdische Methode
des ThierschlachtenS Mängel in sich schließen müsse, auf Grund
deren man sie für eine Thierquälerei zu betrachten habe .
Eine solche Voraussetzung sei ja bei den meisten Menschen
ganz natürlich . Wenn so viele Thierschutzvereine immer und
immer wieder in so viel Tausenden von Flugschriften die
jüdische Schlachtmethode als eine barbarische und grausame
Thierquälerei bezeichnen und mit großer Energie auf die Be¬
seitigung derselben hinwirken , so müssen sie doch zwingendeGründe hierfür haben . Die zahlreichen Flugschriften der
Thierschutzvereine wenden sich an das Mitleidsgefühl der
Menschen und schildern in lebhaften , drastischen Farben die
bei dem Schächtakt selbst vorgenommenen Handlungen , so daßdem gefühlvollen Le ' er unwillkürlich ein Granen eingeflößtwird , und doch müsse man sich sagen vom Standpunkte der
kühl abwägenden Vernunft aus , daß eine Frage , die Tausen¬
den von Staatsbürgern eine religiöse Frage ist, durch Kon¬
gresse, welche größtentheils aus Laien bestehen, durch Flug¬
schriften oder Volksversammlungen in gerechter und befriedi¬
gender Weise nicht gelöst werden kann , sonder » daß in diesem
Punkte eigentlich nur die Sachverständigen , die Fachmänner
maßgebend sein können . Die Kommission sei demnach auch der
Ansicht , daß den Thierschutzvereinen , bei aller Hochachtung für die
edlen Bestrebungen dieser Körperschaften , ganz unmöglich die
Lösung dieser Frage überlassen werden kann , sie sei vielmehr der
Meinung , daß die Lösung dieser Frage einzig und allein den Re¬
gierungsbehörden und dem Parlament zu überlassen ist, welche in
der Lage sind, sich von wirklich kompetenten Fachmännern darüber
unterrichten zu lassen , was Wahrheit ist ; und diese Fach¬
männer haben gesprochen, und zwar zu Gunsten des Schlich¬
tens . Wie in dem gedruckten Kommissionsberichte näher dar¬
gelegt ist , waren es 51 Gutachten für das Schächten , die im
Jahre 1887 der Petitionskommission des Reichstags bei Be¬
rathung über die Schächtfrage Vorgelegen haben . Dies wurde
in der Folge zu einer fortgesetzten Agitation für das Schächten ;bis heute wurden die Gutachten unausgesetzt vermehrt und
vervollständigt , und zwar von Autoritäten allerersten Ranges ,
so daß die Schächtfrage auch nach Ansicht der Kommission
als eine in allen Beziehungen geklärte zu betrachten ist . Die
Thierschutzvereine berufen sich allerdings auch auf Autoritäten ,
sic beziehen sich mehrfach in ihren Flugschriften , auch in der
Petition , welche dem badischen Landtag eingereicht worden ist,
auf Gutachten gegen das Schächten , welche dasselbe als eine
Thierquälerei erklären . Er habe in dieser Hinsicht auf Grund
der zur Verfügung stehenden Schriften folgende Namen fest¬
gestellt : Professor Hoffman » an der thierärztlichen Hochschule
in Stuttgart ; die sächsische Medizinalkommission für das
Vetcrinärwesen in Dresden ; die Thierärzte und Schlachthof¬
vorstände Or . Sigmund , Julius Mendel und Or . Löry ; ferner
Or . Slatiu , Sonderman », Hauwerker , Bruneau , Guedeville ,
Portamier , Riboli , Ulrich ; ferner Professor Brouardel in Paris
und Dubois -Reymond in Berlin . Inzwischen seien ihm vom Vor¬
stand des ThierschutzvereinS in Karlsruhe , als der Bericht bereits
fertiggestellt war , noch einige Materialien zugegangen , unter
Anderen die Zeitschrift für Fleisch - und Milchhygiene . Darin
sei auch ein Gutachten der Rheinischen Schlachthausdirektorcn
enthalten und damit eS ja nicht den Anschein gewinne als
würde das Material nicht ganz objektiv und unparteiisch ver -
werthet , so bringe er auch dieses Gutachten wörtlich zur
Kenntniß deS Hohen Hauses .

Dieses Gutachten lautet :
1 . Haltbarkeit des Fleisches geschächteter Thiere be¬

treffend .
Einstimmige Resolution des Vereins der Schlachthofthier¬

ärzte der Rheinprovinz , gefaßt in Köln am 11 . April 1897 :

Der Verein der Schlachthofthierärzte der Rheinprovinz äußert
seine Ansicht über die angebliche bessere HaltbarkeitdeS Fleisches geschächteter Thiere dahin : » Es ist
nicht als erwiesen zu betrachten , daß das Fleisch geschlich¬teter Thiere haltbarer sei als dasjenige von anders geschlach¬teten , gleiche Kanteten sder Aufbewahrung und gleiche Quali¬
tät des Fleisches vorausgesetzt . «

2 . Besseres Ausbluten geschächteter Thiere betreffend .
Durch die eingehenden wissenschaftlichen und praktischen

Versuche des SchlachthofdirektorS Goltz in Köln , sowie deS
Schlachthofdirektors Falk in Schwiebus wurde im vorigen
Jahre unanfechtbar nachgewiesen, daß das Fleisch vorher
betäubter und regelrecht geschlachteter Thiere mindestens
ebenso gut ausblutet wie das Fleisch geschächteter
Thiere .

Diese Gutachten nun sprechen sich eigentlich lediglich
darin aus , ob ein größeres oder geringeres AuSblutcn
der Thiere bei der Schlichtung oder der christlichen Schlacht¬
art stattfindrt und ob das Fleisch geschächteter Thiere
haltbarer sei oder nicht . Das sei jedoch eine unter¬
geordnete Frage , die Hauptfrage , ob das Schächten eine
Thierquälerei in sich schließt , spricht das Gutachten nicht auS
und bezüglich der anderen Fragen gegen das Schächten sei
zu erwähnen , daß Professor Brouardel in Paris und Du
Bois - Reymond in Berlin die ihnen zugeschobenen Gutachten
gegen das Schächten ganz energisch dementirt habe « .

Diesen verhältnißmäßig wenigen Gutachten gegen das
Schächten stehen aber nunmehr nicht weniger als 254 Gut¬
achten erster Autoritäten entgegen . Diese Gutachten seien ge¬
sammelt in einem ihm vorliegenden Buche , das auch der
Kommission Vorgelegen habe ; eine größere Anzahl dieser Gut¬
achten sei im Kommissionsberichte theils im Auszug , theils
wörtlich wiedergegebcn. Es sagen nun allerdings die Schächt -
gegner , cs sei ein wissenschaftlicher Skandal , daß diese Männer
sich für das Schächten ausgesprochen haben ; die Kommission
indessen vermöge sich auf eine« derartigen Standpunkt nicht
zu stellen , sie sei vielmehr der Ansicht , daß eine solche Sprache
Männern der Wissenschaft , Gelehrten gegenüber , die sich eines
Weltrufes erfreuen , nicht am Platze ist. Derartige Männer seien
ja in der Regel sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend , wenn sie
darum angegangen werde», ein Gutachten in einer Sache ab¬
zugeben . Das sei ganz natürlich . Auf das Urtheil eines gewöhn¬
lichen Mannes über eine Frage , welche weitere Kreise angeht ,
legen wenige Menschen und auch diese nur wenig Werth ; aber
das Urtheil eines gefeierten Gelehrten dringe durch Zeitungenund Bücher sofort , in die weitesten Fernen und müsse sich
sofort mündliche und schriftliche Kritik gefallen lassen . Aber
selbst wenn man sich auf den nachgewiesenermaßen unzutreffen¬den Standpunkt stelle, daß die jüdische Methode des Thier -
schlachtens eine den heutigen Erwägungen der Humanität
widerstreitende Handlung sei, dann wäre auch noch eine andere
Erwägung anzustellen . Tausende und abertausende von Vier¬
füßlern , Stiere , Hengste, Schafböcke, Schweine , auch Geflügelwerden Jahr für Jahr der so überaus schmerzhaften Operationder Kastration unterzogen , es werden künstlich Leberkrankheiten
hervorgerufen , um Leckerbissen zu erzeugen ; und um einen
feinen Kalbskopf en tortue zu erzielen , werden sehr vielfach die
Kälber nicht betäubt , sondern einfach abgestochen ; Hetz- und
andere Jagden seien nirgends verboten . Wenn sich gegen solche
offenbar den Thieren Schmerz bereitende Handlungen das
humanitäre Empfinden nicht auflehne , so sollte nach Ansichtder Kommission doch auch eine gewisse Zurückhaltung in den
Fällen bewahrt werden , in welchen eine Aenderung deS bestehen¬den Zustandes eine in das religiöse Empfinden tief eingreifende
gewisse Bedrückung zur Folge haben muß . Redner möchte sich er¬lauben , aus der auch im gedruckten Kommissionsberichte mehrfacherwähnten Monographie Or . Dembo 's nur einige Sätze vorzulesen .Or . Dembo schreibt : » Ist den Thierschutzvereinen nicht be¬kannt , daß , wie mir der Direktor des Berliner Schlachthauses ,Herr Or . Hertwig mittheilte , die Schweine sich manchmal ,trotzdem ihnen der Bolzen des Kleinschmidt '

schen Apparatesbereits im Schädel sitzt , noch bei vollem Bewußtsein befindenund in diesem Zustande abgestochcn werden müssen , damit derim Schädel festgekeilte Bolzen wieder entfernt werden kann . «
Im übrigen verweise er auf den gedruckten Kommissionsbericht ,der die ganze Sache eingehend darstellt , der weiter auch er¬läutert , wie diese Frage z. B . im Deutschen Reichstage , im
Bayrischen Landtage und in den Landtagen von andern Län¬dern behandelt worden ist. Er glaube , daß ein Jeder , welchereinen Blick hineinwirft , sich über diese Frage ganz ruhig ein
Urtheil erwerben könne. Er bitte , dem Anträge der Kom¬
mission zuzustimmen .

Abg . Birkenmayer steht vollständig auf dem Kom¬
missionsstandpunkt , den er für durchaus begründet erachte .Ihm scheine in erster Reihe der Umstand gegen die Petition
zu sprechen , daß das Verbot der Schächtung einen Eingriffin die religiösen Gebräuche der Jsraeliren darstelle . Er habein seiner Heimath mehrfach Gelegenheit gehabt , das Schächten
mitanzusehcn und habe kein Nergeruiß an dieser Methode des
Schlachtens genommen . Mit jeder Tödtung sei ein Schmerzverbunden . In gesundheitlicher Beziehung sei kein stichhaltigerEinwand erhoben worden ; im Gegentheil sei das Fleisch von
geschächteten Thieren gesünder und besser. Das Schächte » seiohne Zweifel aus Gesundheitsrücksichten eingeführt worden .
Unsittlich könne das Schächten nicht genannt werden , weil es
nicht vor der breiten Oeffentlichkeit geschieht. Es bleibe alsonur der Einwand übrig , daß durch das Niederwerfen die
Thiere gequält werden . Da sage er : Ein Ochs hat keine
sentimental angelegte Nerven ! (Heiterkeit ) . Ein kräftiges
Thier sträube sich gewohnheitsmäßig gegen jeden Zwang , Der

Schmerz , der durch daS Hinweisen verursacht wird , sei jeden¬
falls nicht so groß , wie die Gegner glauben zu machen suchen.DaS Todtschlagcn geschehe mitunter mit größeren Quälereien ,wie überhaupt die Thiere auf der Landstraße durch Fuhr -
knechte, oder auf den Sportsplätzen , beim Taubenschießen , bei
Distanzritten , bei Stierkämpfen , bei Vivisektionen und dergl .viel mehr gequält werden . Er « erde dem Kommissionsantragbeitreten .

Abg . Pfisterer : Ein Mitglied des Hauses habe im Jahre1897 in einem Kalender ausgeführt , daß daS Schächten Thier¬
quälerei sei. Er sagte : Beim Schächten werde das Thier , wie
jeder gestehen müsse, der es mit angesehen, gequält . Es werde ans das
harte Pflaster geworfen , so daß manchmal Rippen brechen und
Augen ausgestoßen werden . Das Thier zittert und schreitvor Angst . In dieser qualvollen Lage bleibt eS oft 10 bis 15
Minuten liegen , bis der Schächter sein Messer gewetzt hat .Beim ersten Schnitt sei das Thier häufig nicht gleich todt , so
daß der Schächter nachschneiden muß . Das Fleisch der ge -
schächtrten Thiere sei entweder koscher oder nicht . Ist es nicht
koscher, daun gehöre es auf die Freibank . Er hätte einen be¬
züglichen Antrag eingebracht , aber er sehe, daß das Hohe Haus
doch einer jüdischen Beeinflussung unterliege .

Abg . Frhr . v . Sto ckh orn er : Die vorliegenden Gutachten
seien nicht zutreffend , soweit sie behaupten , daß mit dem
Schächten keine Thierquälerei verbunden sei . Die Verfügungder Großh . Ministeriums deS Innern vom 29 . März 1889 ,betr . die rituelle Schlachtmethode des Schächten - , worin un -
nöthigen Thierquälereien vorgebengt werden soll, scheine nichtden Intentionen der Regierung entsprechend genügend gewirkt
zu haben , und man könne in dem Sinne wohl für Ueber -
weisung der Petition an Großh . Regierung stimmen , daß die
Vorschriften der Verordnung strenge gehandhabt werde » sollen .

Präsident Gönner theilt mit , daß ein Antrag auf Ueber -
weisung zur Henntnißnahme eingegange» ist, unterzeichnet von
den Abgg . Frhr . v. Stockhorner , Pfisterer und Mampel .

Abg . Geck erklärt sich , zugleich im Namen seiner Frak -
tionSgenossen , für den Kommissionsantrag . Es sei mit Recht
hervorgehoben worden , daß die Mosaische Vorschrift über die
Schächtung eine Art Polizeiverordnung darstelle , die auS
Gesundheitsrücksichten erlassen wurde . Gegen das Geflügel -
schlachten werde keinerlei Verwahrung eingelegt und doch ge¬schieht der HalSschnitt und das Ausbluten genau auf dieselbe
Weise wie beim Schächten . Kein Mensch , der eine Martins¬
gans verspeist , denkt an das Unrecht , welches dem Thier vor¬
her zugefügt worden ist ; ganze Landstriche in Bade », so das
badische Hinterland , das sog . Gänseschmauserland (Heiterkeit ) ,würden sich sonst in diesem Sinne versündigen . Auch die
Jäger fragen nichts nach den angeschoffenen Thieren . Nurder Sonntagsjäger könne in dieser Hinsicht ein gutes Gewissen
haben , da er nur Hasen von der Jagd heimbringe , die vorher
geschächtet wurden . (Heiterkeit .) Die Thierschutzvereine möge »
sich in erster Linie gegen di- grausame Behandlung der Thiereauf de» Landstraßen durch die Fuhrknechte u . s. w . wenden .Das Fleisch von nicht koscheren Thieren komme auf die Frei¬bank , wo es dann gut genug sei für das arbeitende Volk .Der Zwischenhändler macht dabei oft daS beste Geschäft . Mit
demselben Recht , mit dem man sich gegen die Quälerei vordem Schächten wende, müßte man sich gegen die Todes -
strafe wenden , welche auch ohne vorhergegangene Betäubungausgeführt werde und bei welcher der Mensch ebenfalls der
Todesangst ausgesctzt sei. Das sei wirklich eine rohe Schlächterei !
Daß gerade in Sachsen das Schächtverbot cingeführt sei , istnur ein weiterer Beweis dafür , daß nicht alles , was aus dem
reaktionären Sachsen komme, gut und vortrefflich sei, und erbedauere , daß sich der Thierschutzverein in seiner Petition aufSachsen berufen habe.

Abg . Mampel : Die bisherigen Redner haben auf einMoment nicht hingewiesen, das ihm wesentlich erscheine: Das
Schächten sei lediglich eine rituelle Einrichtung , kein Dogma ,das absolut zur jüdischen Religion gehöre. Ja anderen Dingennehmen es die Juden auch nicht so genau . Es gebe z . B .Viele , die Schweinefleisch essen . Die Schächtung sei zweifelloseine Thierquälerei . Er habe selbst schon Schlichtungen mit -
angesehen und jedesmal sei ein kalter Schauer über ihn ge¬kommen . Sie dauere viel zu lange . Er empfehle den Antragauf Ueberweisung zur Kenntnißnahme . An konfessionellen
Einrichtungen wolle seine Partei nicht rütteln ; aber wenn
religiöse Zeremonien mit Thierquälereien verbunden sind , dannmüsse man dagegen austreten , gleichviel welche Religion dabeiin Betracht komme.

Ministerialrath Or . Glöckner : So sympathisch die Re -
gierung im allgemeine « den Bestrebungen der Thierschutz ,
vereine gegenüberstehe und so gerne sie im übrigen den An¬
regungen , die aus diesen Kreisen hervorgehen , ihre Aufmerk¬
samkeit zuwendet , so könne doch der heute vorliegenden Petition
nicht die gleich günstige Aufnahme in Aussicht gestellt werden .
Die hier angeregte Frage sei keineswegs eine neue ; schon im
Jahr 1864 wurde die Frage hier im Hohen Hause erörtert ,und aus Anlaß dieser Erörterung habe die Regierung sich
mit der Prüfung des Gegenstandes befaßt . Das Resultat
dieser Erwägungen sei aber ebenso wie die seither wiederholten
Prüfungen deS Gegenstandes dahin gegangen, daß in der
rituellen Schlachtmethode des Schlichtens eine Thierquälerei
nicht zu erblicken sei und daß a»S diesem Grunde zureichende
Gründe für das Verbot des Schächten - auch nicht vorliegen .
Soweit bei den Vorbereitungen zu dem SchSchtungsakt Thier -
quälerei und Rohheiten unterlaufen können , habe das
Ministerium des Innern durch de» im Kommisstonsbcricht
abgedruckten Erlaß vom 29 . März 1889 bereits die erfor¬
derlichen Vorkehrungen getroffen , und es stehe ja auch an



sich nichts im Wege , falls diese Vorkehrungen sich nicht als
ausreichend wirklich ergeben sollten , dieselben in Erinnerung
zu bringe », eventuell auch weiter auszugestalten . Er glaube
aber gegenüber dem, was der Herr Abg . v . Stockhorner vor¬
hin auSgeführt habe, darauf Hinweisen zu sollen, daß im
Kommissionsbericht nicht festgcstellt ist, daß durch die Vor¬

bereitungen den Schlachtthieren Qualen hervorgerufen werden ,
sondern eS sei dort nur bemerkt , es könnten möglicherweise
durch die Vorbereitungen Qualen verursacht werden . Die
auch in dem Bericht der Kommission auszugsweise mitgetheilten
Gutachten einer großen Anzahl von Autoritäten der Medizin
und der Thierheilkundc seien darin einig , daß das Schächte » bei
kunstgemäßer Ausführung für die Thiere keineswegs mit größerem
Schmerz verbunden sei als jede andere Schlachtart : und auch
ein ihm vorliegendes Gutachten des Mcdizinalreferenten deS
Ministeriums des Innern aus neuester Zeit spreche sich in
diesem Sinne aus . Diesem wissenschaftlichen Gutachten gegen¬
über sei in der Petition der Thierschutzvereine nichts von
gleicher Haltbarkeit und gleicher Bedeutung beigebracht worden ,
die wissenschaftlichen Gutachten seien durch die Petition in
keiner Weise erschüttert worden . Es wäre das aber um so
näher gelegen und um so nothweudiger gewesen, als ja die
Frage der Erlassung eines Schächtungsverbotes in neuester
Zeit in breiter Weise in der Ocffentlichkeit wiederholt erörtert
worden ist . Seit dem Jahr 1893 sei kaum eine Session des
Reichstages vorübergegangen , in der nicht ein Antrag auf
Erlassung eines Reichsgesetzes gestellt wurde , welches die
Schlichtung verbietet . Gegenüber dieser wiederholten Erörte¬
rung in der Ocffentlichkeit und bei dem Stand der Gutachten ,
die zu dieser Frage vorliegen , könne es auch die Großh . Re¬
gierung nicht als ihre Aufgabe erachten , neue Gutachten über
diese Frage zu erheben , zumal — wie in dem Bericht der
Kommission mit Recht hervorgehoben sei — schon die Ein¬
holung solcher Gutachten bei der israelitischen Bevölkerung
die Befürchtung wegen eines ihr eventuell drohenden Ge¬
wissenszwanges Hervorrufen könnte . Er könne Häher namens
der Großh . Regierung nur bitten , dem Antrag auf Uebergang
zur Tagesordnung zuzustimmen .

Abg . Flüge : Die vorliegende Frage sei vielumstritten .
Einige behaupten sogar , das Schächten sei die humanste
Tödtuug . Allerdings treffe dies auf den Sch ächtschnitt
zu ; indessen seien die Vorbereitungshandlungen entschieden
schmerzhaft zu nennen . Das Werfen des Thieres ans den
Boden , daS unnatürliche Wenden des HalseS sind ohne
Zweifel schmerzhafte Borbereitungshandlungen . Die Ver¬
ordnung der Regierung sollte in der Weise ausgedehnt werden ,
daß überall eine Strohmatte als Unterlage verwendet wird .
Auf Grund einer 50 jährigen Erfahrung traue er sich ein
Urtheil darüber zu, für oder gegen daS zu sprechen, was die
Sachverständigen über daS Schächten sagen . Auch hinsichtlich j
der Meinung , daß Fleisch von geschlichteten Thieren haltbarer
sei, glaube er sagen zu dürfen , daß anderes Fleisch mindestens
ebenso haltbar , gesund und schmackhaft sei , wenn nicht noch
haltbarer . Israeliten dürfen nur sogenanntes Vorderfleisch (bis
zu dem Rippstück ) genießen , daher müsse man schon beim Er¬
laß dieses Verbots der Ansicht gewesen sein, daß das Fleisch
der Hinteren Körpertheile weniger leicht ausblute . Bei der
christlichen Schlachtmethode , wenn er sich so ausdrücken dürfe ,
werde durch Hin - und Herbewegen des Thi - rkörpers darauf
geachtet, daß der ganze Körper möglichst blutfrei werde , was
zur Erhaltung des Fleisches nöthig sei . Redner gibt dem
Wunsche Ausdruck , daß wenn eine Aenderung eintritt , dies
für das ganze Reich geschehen möge. Er bitte , dem Kom¬
misstonsantrag beizutreten .

Abg . Schüler : Seine Parteifreunde seien mit denjenigen
anderer Länder der Ansicht , daß das Schächtverbot einen Ein¬
griff in religiöse Gebräuche darstelle . Er müsse dagegen pro -
testiren , daß wie der Abg . Pfisterer behaupte , seine Freunde
etwa von jüdischen Einflüssen geleitet werden und er nehme
an , daß die anderen Mitglieder des Hohen Hauses ebenso
wenig in ihrer Haltung von jüdischem Einfluß geleitet sind.
Er könne ja noch hinzufügen , daß er nicht das zweifelhafte
Glück habe , in einem Orte geboren zu sein , wo Juden wohnen ,
wie fein Freund Birkenmayer . (Zuruf des Abg . Birkenmayer :
» DaS ist an sich gleichgiltig !» ) Wir haben kein Recht , in den
jüdischen Ritus einzugreifen . Die Deutsch - soziale Reformpartei
habe viel wirksamere Angriffspunkte gegen die Juden , als das
Schächte » , und dort können vielleicht auch andere Parteien
mitmachen,selbstverständlich nicht in dem einseitigen Vorgehen , daß
alle diese gesetzgeberischen Maßregeln sich nur gegen eine be¬
stimmte Bevölkerungsklaffe richten . Das Schächten sei nach
seiner Ansicht eine rituelle Vorschrift des Judenthums ; dies
werde von 259 Rabbinern , worunter sich sämmtliche badischen
befinden , erklärt . (Redner verliest die betreffende Erklärung .)
Die rituelle Schlachtmethodc sei eine religiöse Satzung des
Judenthums , die im biblischen und nachbiblischen Chrisenthum
ihre Begründung hat . Alles , was gegen das Schächten vor¬
gebracht wird , beziehe sich gegen die Fehler , die Mißbräuche
und die Ungeschicklichkeit, welche dabei Vorkommen, das gebe
aber in keinem Fall einen Grund zur Verwerfung einer ganzen

Sache . Er wolle eS den Herren nicht zumuthen , einmal an
ihrem eigenen Leibe zu versuchen (Heiterkeit ) — nicht etwa
den Schächtschnitt vorzunehmen — sondern nur cinm kleinen
scharfen Schnitt , um zu erproben , daß ein solcher nahezu völlig
schmerzlos sei . Die Zuckungen nach dem Schächtschnitt seien
nur Nachwirkungen deS bereits entschwundenen Lebens . Werde
die ministerielle Verordnung besser beachtet , dann werde die
Bewegung gegen daS Schächten von selbst verschwinden . Der
Abg . Geck habe für Abschaffung der Todesstrafe plädirt . Dem
gegenüber betone er , daß das Schächten keine Strafe darstelle .
Der Mörder , der sich auch nicht überlegt , welche Todesqualen
er seinem Opfer bereitet , verdiene keine besonders sentimentale
Behandlung . Das Schächtverbot wende sich auch gegen die
Militärverwaltung ! Diese schreibt für ihr Konservenfleisch
das Tödten der Schlachthiere durch Halsschnitt ohne vorherige
Betäubung gleichfalls vor , ein Schächtverbot würde sich also auch
gegen diese Behörde richten . Seine Partei werde den Kom¬
misstonsantrag annchnen ; zugleich richte sie aber an Großh .
Regierung die Bitte , die Verordnung über das Schächten
streng durchzuführen .

Abg . Venedey ist bis zum Beginn der Verhandlungen
der Ansicht gewesen, daß die Tödtung der Thiere durch vor¬
heriges Betäuben dem Schächten vorzuziehen sei. Der Mensch
habe die sittliche Verpflichtung , das Thier möglichst rasch und
schonungSvoll zu tödten . Vor dem Mitleid mit dem Thiere
müssen auch rituelle Einrichtungen zurücktretcn . Die wissen-
schaftlichen Gutachten widersprechen sich : die Einen sagen es
liege eine Thicrquälerei vor , besonders infolge der schmerz¬
haften Vorbereitungshandlungen . Doch datiere » die vorliegenden
Gutachten theilweise sehr weit zurück . Die Tödtungsart , wie
sie zur Zeit in den Schlachthäusern mit der SchußmaSke an¬
gewendet wird , scheine ihm humaner zu sein . Wenn die
Staatsanwälte und Bezirksämter gegen Thierquälereien wie :
Parforcejagden , Distanzritte und andere von einflußreichen
Kreisen protegirte Vergnügungen einschreiten würden , dann
würden zweifellos manche Mißstände schon abgestellt sein.
Nach den heutigen Erklärungen der Regierung und nach
dem jüngsten Gutachten des Medizinalreferenten stimme er
für den Kommissionsantrag . Auf die in die Debatte herein »
gezogene Frage der Todesstrafe wolle er als prinzipieller Geg¬
ner derselben nicht eingehcn . Dieselbe sei ihm so ernst und
wichtig , um sie auch nicht andeutungsweise in Vergleich mit
dem vorliegenden Gegenstände zu bringen .

Abg . vr . Heimburger ^ steht ebenfalls auf dem Stand -
Punkt , daß wenn das Schächten eine Thierquälerei sei , man
dann dagegen einschreiten müßte ohne Rücksicht darauf , daß
es ein ritueller Gebrauch ist . Daß aber daS Schächten an
sich keine Thierquälerei ist, mußten auch die Gegner anerkennen ;
dagegen können die Vorbereitungshandlunge « eine Thierquälerei
darstelle « ; in dieser Hinsicht seien Verordnungen erlassen
worden , deren energische Anwendung er befürworten möchte.
Gegenüber dem Einwand der Antisemiten , daß die Schlichtung
kein Glaubenssatz sei , möchte er darauf Hinweisen, daß es auch
heilige Gebräuche gebe, wie z. B . das Beerdigungswesen , gegen
deren Abschaffung sich ein großer Theil der Bevölkerung sträu¬
ben würde . Wenn einzelne Juden sich an die Vorschriften
ihrer Kirche nicht halten , so könne man daraus nichts folgern ;
es gebe auch Katholiken , die z . B . daS Fastengebot nicht
halten . Daß das vom Schächter für nicht rein erklärte Fleisch
der Freibank überwiesen werden soll , könne man nicht ver¬
langen ; denn dadurch werde es doch in hygienischer Hinsicht
nicht minderwerthiger . Er könne das Verbot der Schlichtung
nicht für begründet halten , weil er keine Thierquälerei darin
erblicke; daher stimme er für den Kommissionsantrag .

Abg . vr . Wilckens : Der Abg . Pfisterer habe jüdische
Beeinflussung des Hauses vorausgesetzt . Abg . Schüler habe
bereits namens seiner Freunde Verwahrung dagegen eingelegt
und er müsse namens der nationalliberalcn Fraktion erklären ,
daß eine solche Bemerkung Pfisterers nicht am Platze gewesen
sei . Man sei in der Kommission weder Semit noch Antisemit
gewesen, sondern einfach auf dem Boden der Sache selbst stehen
geblieben , und habe lediglich nach der Ueberzeugung gestimmt .
Wenn mit der Schlichtung eine Thierquälerei verbunden wäre ,
so müßte dieselbe ohne Rücksicht auf rituelle Einrichtungen
verboten werde» . Wenn man aber den Wittum '

schen Bericht
aufmerksam gelesen habe , so müsse man zu der Ueberzeugung
gelangen , daß sich die Petenten in der Hauptfrage , geirrt haben .
Wohl können die Vorbereitungshandlungen zu Thicrquälereien
führen ; doch könne diesem Uebelstand abgeholfen werden , wenn
die Vorschriften der Großh . Regierung strenge gehandhabt
werden . Eine Ueberweisung zur Kenntnißnahme sei aber nicht
nothwendig , da sie im Lande die Meinung Hervorrufen könnte ,
als ob das Hohe Haus gegen das Schächten überhaupt sei .
Im übrigen halte er das Schächten auch nicht für die humanste
Tödtungsart . Die Erfahrungen mit der Schußmaske seien
durchweg sehr günstig ; indessen könne man dieselbe nicht ob¬
ligatorisch machen , weil zu deren Handhabung eine gewisse
Fertigkeit gehöre .

Präsident Gönner : Es ist nun von zwei Seiten Ver¬
wahrung gegen eine Aeußerung des Herrn Abg . Pfisterer er¬

folgt , so daß ich dem Hause die Erklärung schuldig bin :
Wenn der Abg . Pfisterer die Selbständigkeit des Urtheils der
Kollegen hätte in Zweifel ziehen wollen , so würde ich dies als
durchaus unzulässig bezeichnen müssen .

Abg . Mampel erhält das Wort zur Begründung des
AbänderungSantrags . Durch die bisherigen Ausführungen sei
er von seiner Ansicht nicht abgekommen . Die Schlichtung
dauere zu lange . Seine Partei stehe mit den Petenten in
keiner Verbindung ; die Petition sei vom Humanitären , rein
menschlichen Standpunkt zu Staude gekommen. Er gebe zu,
daß man über die Frage der Thierquälerei verschiedener An¬
sicht sein könne ; er halte aber an seinem Standpunkt fest.
Die Agitation gegen das Schächten sei älter wie die antise¬
mitische Bewegung . Im Jahr 1897 habe ein Mitglied dieses
Hauses eine große Agitation gegen das Schächten entfaltet
und sogar einen Artikel im » Landwirthschastskalender » dagegen
verfaßt , wovon der Redner eine Probe verliest .

Abg . Pfisterer : Er hätte erwartet , daß ein einheitliches
Schlachtgesetz erlassen worden wäre . Warum gestatte man
den Juden eine Ausnahme ? Er habe sich gewundert , daß
die Herren Kollegen hier so für die Juden eingetreten seien.

Präsident Gönner ersucht den Redner um nähere Erklä¬
rung , ob dies eine Bestätigung dessen sein soll, was die
Herren Schüler und Wilckens soeben beanstandet haben .

Abg . Pfisterer : Nein . Das sei ihm nur so herauS -
gefahren . (Heiterkeit .) Wenn die Israeliten das nicht koschere
Fleisch für Fleisch zweiter Qualität halten , dann gehöre eS
auch auf die Freibank .

Abg . Flüge : Der Abg . Heimburger habe seine Be¬
merkung über den Erlaß von 1889 unrichtig verstanden . Er
(Redner ) habe nur gesagt , daß dieser auch auf die großen
Schlachthäuser ausgedehnt werden sollte ; denn in Karlsruhe
z . B . werde die Strohmatte nicht angewendet . Redner
replizirt weiter auf einige Ausführungen der Abgg . Geck und
Pfisterer .

Ministerialrath Or . Glöckner : Der Herr Abg . Flüge habe
vorhin erwähnt , daß im hiesigen Schlachthause die Fall¬
matratzen , wie sie nach dem Erlaß vom März 1889 vorge¬
schriebe» sind, nicht angewendet werden . DaS sei richtig . Es
sei über diesen Punkt schon im Jahr 1897 eine Aeußerung
des technischen Referenten über das Veterinärwesen im Mi¬
nisterium erhoben worden , die dahin ging , daß von der An¬
wendung einer Fallmatratze bei der Schlachtung von Grsß -
viehstücken im Schlachthause hier deshalb Umgang genommen
werde, weil die Einrichtungen im Schlachthause , sowie die vor¬
handenen Fallmittel , in Verbinduyg mit dem stets anwesenden
Dienstpersonal gestatten , die Thiere auf eine solche Weise zu
Boden zu legen, daß eine Qual oder Beschädigung der Thiere
ausgeschlossen und somit der Zweck des Erlasses vom März
1889 erreicht ist.

Abg . Schmid : Er habe nicht die Absicht gehabt , zu
der heute zur Verhandlung stehenden Frage das Wort zu
ergreifen . Da er nun aber von dem Abg . Mampel provozirt
worden sei, so müsse er seinen Standpunkt doch klar lege» .
Er habe allerdings im Jahre 1879 einen Aufsatz gegen das
Schächten geschrieben. Doch habe er nicht das Schächten als
solches aus der Welt schaffen, sondern nur die mit dem
Schächten verbundenen Mißstände beseitige» wollen . Heute
sei er durch die Gutachten , die im ausgezeichneten Berichte
des Abg . Wittum enthalten seien , zu einer anderen Ansicht
gekommen und er werde dem Kommissionsantrag beitreten .

Abg . vr . Heimburger : Der Vorwurf des Abg . Pfisterer
vom jüdischen Einfluß auf das Haus sei ihm eigentlich un¬
wichtig erschienen, er hätte aber erwartet , daß Pfisterer dem
Hause eine Erklärung abgeben werde . Es habe ihn gefreut ^
daß der Kollege Schmid jetzt anderer Ansicht geworden sei ;
hoffentlich werde er die Leser des Landwirthschaftskalenders
am Jahresschluß davon in Kenntniß setzen (Heiterkeit ) .

Abg . vr . Wilckens hält gegenüber dem Abg . Pfisterer
seine Ausführungen über die ländlichen Schüchternen aufrecht .

Die Berathung wurde hierauf geschloffen.
Der Antrag auf Ueberweisung zur Kenntnißnahme wurde

mit allen gegen drei Stimmen abgelehnt und der Kommissions¬
antrag mit dem gleichen Stimmenverhältniß angenommen .

In einer persönlichen Bemerkung erklärt der Abg . Pfisterer ,
er habe nicht sagen wollen , daß alle Mitglieder des Hauses ,
sondern nur ein großer Theil unter jüdischem Einfluß stehe.
(Heiterkeit .)

Präsident Gönner : Da der Herr Abgeordnete den von ihm
als unzulässig gerügten Vorwurf wiederholt habe , so rufe er
ihn zur Ordnung .

Schluß der Sitzung : 12 Uhr .

* Karlsruhe , 22 . April . 137 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung auf Montag , den
24 . April 1899 , Nachmittags 4 Uhr :

1 . Anzeige neuer Eingaben .
2 . Berathung des Berichts der Budgetkommtsston , die zweite

Denkschrift über die Reform der direkten Steuern in Baden be¬
treffend . Berichterstatter : Abg . Gießler .
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Allgemeine Mrsicherungs-Aktien-Heseltschafl zu Wertin.

Ausgabe«. Gewinn - und Verlust 'Rechnrrrrg per 31 . Dezember 1898 . Emuahme«.
1 . Ueberträge ans dem Vor¬

jahre :
a . Prämien - Ueberträge

(Prämten -Reserve)
Feuerversicherung , .
Glasversicherung . .d . Schaden-Reserve
Feuerversicherung . .
Glasversicherung . .e . Sonstige Ueberträge

Gewinn-Vortrag . . .
2 . Prämien -Einnahme abzüg¬

lich der Ristorni :
a . Feuerversicherung . .b . Glasversicherung . .

3. Nebenleistungen der Ver¬
sicherten der Gesellschaft
(Polieen-Gebühren) :
a . Feuerversicherung .b , Glasversicherung .

4. a . Zinsen .b . Mtethserträge . .5. Kursgewinn aus verkauften
Werthpapieren . . -6. Sonstige Einnahmen .

692 OW !—
56 WO !—

86 250
5 282

4 659 72

2 343 502
110083

16 301 86
2 636 32

844193

2 453 585

18 938
75 976

08

71

Passiva.
3 392 693

1 . Schäden, einschließl . Kostenaus den Vorjahren :
Feuerversicherung:

a . gezahlt . .d . zurückgestellt . . . .
Glasversicherung:

a gezahlt .d zurückgestellt . . . .
2 . Schäden, einschlietzl. Kostet»

im Rechnungsjahre, abzüg-?
lich des Anthetis der Rück¬
versicherer :

Feuerversicherung
s,. gezahlt . . .
d . zurückgestellt .

Glasversicherung
gezahlt , . .

b . zurückgestellt .
3 . Rückversicherungs -Prämien4. Provisionen abzüglich des

von den Rückversicherern
erstatteten Antheils :
Feuerversicherung
Glasversicherung

5. Steuern und öffentliche Ab¬
gaben .6. Berwaltungskosten:
Feuerversicherung .
Glasversicherung .

7 . Freiwillige Leistungen zu
gemeinnützigenZwecken ,tns -
bes. für das Feuerlöschwesen

8. Abschreibungen auf Grund¬
stücke .9 . Kursverluste auf Werth¬
papiere . ' .10. Prämienüberträge :
Feuerversicherung . . .
Glasversicherung . . .

11 . Sonstige Reserven . . .
12 . Sonstige Ausgaben . . .
13 . Ueberschuß und dessen Ver¬

wendung:
1 . an den Kapital-Reserve -

Fonds .
an die Prämien -Reserve
Feuerversicherung .
Glasversicherung. .2. Tantiemen . . . .3 . an die Aktionäre . .4. an die Versicherten5 . ». . Pen¬

dle

zum Beamten
stons-Fonds
Gratifikation an
Beamten . .
Vortrag auf neue
Rechnung .

83 265
1912

2 512
2 770

636 819
83151

2Ä
27

58 435
2 207

224 095
19 719

21234 32

240 632
12 3W

1744 20

692 000
56 WO

12 500

34000
4 WO

15 093
63 000

3 472

33

22

8000 ^
2033 05!

85178

5 282

10

55

719 970

60 643
1 096 711

519 726

25 082

748 000

80

40
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nukmerlrsnm . S236 .2

132 098
3 392 693

Bilanz am » I . Dezember 1898 .
1 . Wechsel der Aktionäre .2. Grundbesitz abzüglich etwaiger hypo¬

thekarischer Belastung .3. Hypotheken - Forderungen .4 . Darlehne auf Werthpapiere . . . .5 . Werthpaptere höchstens nach dem Ein¬
kaufspreise für im Rechnungsjahre er¬
worbene bezw . nach dem letzten Bilanz -
werthe, aber nicht höher als zum Kurs -
wertheam SchluffedesRechnungsjahres :

Inventur - oder Anschaffungswerth .
Kurswerth am 31 .

Dezember 1898 ^ 1 560 710,106. Wechsel .7. Guthaben bet Bankhäusern . . . .8. Guthaben bei anderen Versicherungs-
Gesellschaften . .9 . Ztnsen-Forderungen .10. Ausstände bet Generalagenten , bezw .
Agenten .11 . Rückstände der Versicherten . . . .12. Baare Kasse .13. Inventar und Drucksachen .14 . Sonstige Activa:

Guthaben bet anderen Debitoren .
Kautions -Effekten . ^_ -

3 600 000

708 WO —

1 553 074 75

104 870 05

29 628 85
6 055 81i

127 057 24

39 481 49
IW

1657
I
51

74 6W i_
6 244 525 70

1 . Aktien -Kapital .2. Kapttal-Reserve -Fonds .3 . Spezial -Reserven:
Dtsposttions - u . Dtvid.- Reserve -Fonds4 . Schaden-Reserve :
Feuerversicherung . . 85 063F1
Glasversicherung . . „ 4 977H6

5 . Prämien -Ueberträge:
Feuerversicherung . . ^ 692 090,—
Glasversicherung . . „ 56 000,—

6 . Gewinn-Reserve der Versicherten . .7. Guthaben andererVersiche¬
rungs -Gesellschaften . . ^ 73 825,50andere Creditoren . . . „ 6 722,75

8 . a . Baarkautionen .d . Kautions -Effekten .
Sonstige Passiva:

Beamten- Pensions-Fonds zuzüglich4°/» Zinsen .
nicht abgehobene Dividende aus 1897

Ueberschuß . . .

9.

10 .

Aktiva.

4 500 000
412 500

120000
90041

748 000

80 548

74 600

86 528
210

132 098

0?

25

38

6 244 525 70

Uittt tt> PrstMtlt I. s. K. -er AotzhtlWis Luise m Lrki.
WrW mH Ächten - WWW .

Karlsruhe , Markgräfliches Palais am Rorrdellplatz,
Karlfrtedrichstraße23.

Verliingkrnllg bis Somlag dev 30. April, Abends 6 Uhr.Neu Schwedisches Zimmer .
Befnchstnndenr Sonntags Vormittags 11—1 Uhr und Nachm. 3—6 Uhr,in der Woche „ 10—1 „ „ „ 3— 6 „Eintritt : 50 Pfg. Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte . jT'37 .2

Kinder -Toolba - m Dnrrheiw .Eröffnung des Bades 15 . Mai d . I . Aufnahmebedingungen :Nur Kinder im Alter von mindestens 3 und höchstens 15 Jahren können zu¬gelassen werden - mit ansteckenden Krankheiten behaftete , sowie solche, die erstvor kurzem eine akute, infektiöse Krankheit überstanden haben , sind ausgeschlossen .Der Pensionspreis (ausschl . für Bäder und Inhalationen ) beträgt 2 M - 50 Pf .pro Kopf und Tag für Bemittelte und 2 M ., wenn Gemeinden, Vereine oderunbemittelte Eltern die Kosten tragen ) außerdem ist für Kinder bemittelterEltern bei vierwöchigem Kurgebrauch ein ärztliches Honorar von 3 M . 50 Pf -,für Kinder unbemittelter Eltern ein solches von 2 M . zu entrichten. DerPensionsbetrag nebst ärztlichem Honorar ist auf eine vom Vorstand der Ab¬theilung IH des badischen Frauenvereins ausgestellte Rechnung nach Beendi¬gung der Kur zur Beretnskasse hierher kostenfrei zu entrichten. Die Kinderhaben wenigstens einen Alltagsanzug und einen Sonntagsanzug , Wäsche fürvier Wochen , ein oder zwei Paar feste Stiefel oder Schuhe, ein Paar Pan¬toffeln, womöglich ein warmes Kleidungsstück zur Benützung nach dem Bad ,eine Kopfbedeckung , Kämme und Bürsten, Mädchen auch eine Badekappe mit-zubrtngm .
Anmeldungen mit ärztlichem Zcugniß über den zeitigen Gesundheitszustanddes Kindes — in welchem Zeugniß außer dem Alter namentlich auch anzu¬geben ist, ob das betreffende Kind nicht wesentlich im Gehen gehindert ist undetwa gefahren werden muß, sowie daß ketneriei Verdacht auf Tuberkulose,parasitäre Krankheiten und kongenitale Syphilis vorliegt und Angabe der Zeitfür die Aufnahme — wollen so frühzeitig als möglich bei uns eingereichtwerden.
Zur Ermöglichung der Aufnahme von Armenkindernbitten wir dringend um freundliche Geldspenden , zuderen Entgegennahme außer der Abtheilungskasse(Gartenstrahe 47) die Unterzeichneten Vorstandsmitgliederbereit sind .
Fräulein von Beck , Kriegstraße 54, Frau vonChrismar , Schirmer -stratze 2, Frau Geheime Oberregierungsrath Föhrenbach , Friedenstraße 3,

" rau Oberbürgermeister Lauter , Westcndstraße 59, Freifräulein von; eldeneck , Amalienstrabe 61, Frau von Stösser , Stefanicnstraße 71,die Herren Hofrath vr . Benckiser , Stefanienstraße 68, ObermedizinalrathHauser , Softenstraße 35, Geheime Hofrath Maier , Herrenstraße 43,Oberrechnungsrath R o t h , Ritterstraße 22, Privatier Sch aas , Redteubacher-straße 6, Hofrath vr . von Sehfried , Westendstraße 13, Oberst z . D .Stiefbold , Hirschstraße 71, Medtzinalrath Ziegler , Westendstratze 74.Karlsruhe , im April 1899 . T '73.1Badischer Frauenverein Abtheilung III .
Allgemeine Verficherungs-Aktien- Gesellschaft zu Berlin.

V.
Vorstehende Bilanz , sowie obigen Rechnungs-Abschluß habe ich geprüft und mit den ordnungsmäßigführten Büchern der Gesellschaft in Übereinstimmung gefundenBerkin , den 11 . März 1899. Auanst Wolfs.
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Sonntag, de« 23 . April
Bormittags 11 '/, Uhr,

im

slinü ,
gegeben von

frsulein Llls Seekl
aus Fretvurg ,

Konzertsängerin,
und freundlicher Mitwirkung des

Herrn Lar! keines,
Musikdirektor aus Baden-Baden .
Eintrittskarten sind L 3 M .,2 M . und 1 M . nur in der Unter¬

zeichneten Musikalienhandlung und
Morgens an der Kaffe zu haben.

»ans Kctimiäl,
Musikalien- Handlung,

am Rondellplatz , Telephon 487

Bürgerliche Rechtsstreite.
Belanotmachuag.T :48 . Nr . 5W4 . Sinsheim .

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Schuhmachers Karl
Rudy von Reihen ist zur Abnahmeder Schlußrechnung des Verwalters ,zur Erhebung von Einwendungen gegendas Schlußverzeichniß der bei der Ber-
theilung zu berücksichtigenden Forde¬
rungen und zur Beschlußfassung der
Gläubiger über die nicht verwerthoaren
Vermögensstücke der Schlußtermin aufMittwoch , den 10 . Mai 1899,Vormittags 10 Uhr ,vor dem Großh . Amtsgericht Hierselbst
bestimmt.

Sinsheim , den 17. April 1899 ." utm an n ,

Konkurs .2775 . Nr . 3848 . Philippsburg .Das Konkursverfahren über das Ver¬mögen des Landwirths Franz JosefLehn von Ktrrlach wurde nach er¬folgter Abhaltung des Schlußterminsaufgehoben .
Philippsburg, den 17 . April 1899.

Großh. Amtsgericht :
gez . Eppelsheimer .Die Richtigkeit der Abschrift beglau¬bigt:

Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :
Reinhard .

Bermögeusabsonderung .
T .19. Nr . 5627 . Karlsruhe .

Die Ehefrau des Metzgers Johann
Paul Walz , Wilhelmine, geborene
Thron in Kuppenheim , vertreten durchGerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts . >Rechtsanwalt Or . Vogel in Rastatt ,
klagt gegen ihren genannten Ehemannmit dem Anträge, sie für berechtigt zuerklären , ihr Vermögen von dem ihres

T :56 . Trtberg . Im Konkurse !
der Gewerbebank Hornberg !
e . G . findet mit Genehmigung des
Gläubigerausschusses und des Konkurs- !
gerichts die Schlußvertheilung statt. — streits vor
Hierzu ist verfügbar die Summe ! — Cid!

. von M . 14 336 .3S. Zur Bezahlung ! Montag den 5 Juni

. sämmtlicher noch vorhandenen Schulden ! Vormittags 9 Ubr '
und Konkurskosten von M . 13 690.50. j Dies wirdhiermit zur SenutniKi.aSn,-

i

Ehemannes abzusondern .
Termin zur Verhandlung des Rechts-

Großh. Landgericht dahier»-rküabar die Summe ! — Civtlkammer IV — ist bestimmt auf



Freiwillige Gerichtsbarkeit.
HandelSregistereimräge .

S,867 . Nr . 17,358. Pforzheim .
Zum Handelsregister wurde einge¬
tragen :

a . zum Firmenregister :
1 . Band II , O Z . 830 (Firma W.

Schneider hier) : Das Geschäft nebst
der Firma ging aus Kaufmann Arthur
Schneider, wohnhaft hier, über . Nach
besten Ehevertrag mit Johanna ge¬
borene Maier von hier , d . d . Pforz¬
heim , 17 . Februar 1899 , ist die eheliche
Gütergemeinschaft auf einen beider
fettigen Einwurf von je 100 Mark be¬
schränkt .

2 . Band III , O .Z . 233 und 395 :
Die Firmen Val . Mayer und Adolph
Schab Wwe. hier sind erloschen .

3 . Band III , O Z . 275 (Firma Louis
Lehrfeld hier) : Der Fabrikant Leopold
Lehrfeld Witwe, Loutse ^ geb . Behschlag ,
wohnhaft hier, ist Prokura erthetlt.
d . zum Gesellschaftsregister

Band II :
1 . O .Z . 1213 : Firma Schmidlapp

L Cie . hier. Die Gesellschafter der
seit 5 . April 1899 bestehenden offenen
Handelsgesellschaft find die Kaufleute
Jmanuel Schmidlapp und Karl Weymar,
beide hier wohnhaft . Nach dem Ehe¬
vertrag des Gesellschafters Schmidlapp
mit Kunigunde geb . Bollgraff von
Würzburg , d . d . Heilbronn, 13 . Mai
1891 besteht die allgemeine Güter¬
gemeinschaft nach württembergischen
Recht. Der Gesellschafter Wehmar ist
ohne Ehevertrag mit Agnes geb. Peters
von Berlin verheirathet und lebt in
der allgemeinen Gütergemeinschaftnach
preußischem Recht.

2 . O .Z . 613 und Forts . 1214 sowie
zum Firmenregister Band III , O .Z .
649 (die offene Handelsgesellschaft
Schwemmte L Cie . hier) : Der Gesell¬
schafter Fabrikant Friedrich Schwemmte
senior hier ist am 1 . d . Mts . aus der
Gesellschaft ausgetreten . Die Firma
wird als Etnzelfirma durch den bis¬
herigenGesellschafter Btjoutertefabrikant
Carl Friedrich Schwemmte jun .
hier wettergeführt . Nach dem Ehever¬
trag des Letzteren mit Lina Mathilde
geb . Kohlhaas von Kaiserslautern , d . d .
Kaiserslautern , 14 . April 1892 besteht
die Gütergemeinschaft gemäß L . R . S .
1500—1504 . Dem Kaufmann Hermann
Thome hier ist Prokura erthetlt.

Pforzheim, 8 . April 1899 .
Gr . Amtsgericht II :

vr . Strobel .
S .998 . Nr . 17M4 . Mannheim . !

Zum Handelsregister wurde heute ein¬
getragen : !

1 . Zum Firm .-Reg . Bd . V , O .Z . ^
161 : Firma „Ernst Baum " in Mann - !
heim . Inhaber ist Ernst Baum , Kauf¬
mann in Mannheim .

2 . Zum Firm .-Reg. Bd . V, O .Z .
162 : Firma „Albert Mayer" in Mann¬
heim . Inhaber ist Leo Albert Mayer ,
Buchbinder in Mannheim .

Der zwischen ihm und Therese Serr
in Ludwigshafen a . Rh . unterm 6.
Januar 1899 errichtete Ehevertrag be¬
schränkt die Gütergemeinschaft auf die
bloße Errungenschaft gemäß Art . 1498
und 1499 des in der Pfalz geltenden
bürgerlichen Gesetzbuches .

3 . Zum Firm .-Reg . Bd . III , O .Z .
411 , Firma „Hch . Kimmel " in Mann¬
heim . Die Firma ist erloschen .

4 . Zum Firm . Reg. Bd . II , O .Z
656, Firma „Julius Trapp " in Mann¬
heim . Die Firma ist erloschen .

5 . Zum Ges .-Reg . Band VI, O .Z .
560, Firma „Allstadt L Mayer " in
Mannheim .

Der zwischen dem Gesellschafter
Martin Allstadt und Paula Steiner
in Mannheim unterm 22 . Februar 1899
abgeschlossene Ehevertrag bestimmt , daß
jeder Theil von seinem Vermögen 200
M . zur Gütergemeinschaft einwirft und
alles übrige Vermögen von der Ge¬
meinschaft ausgeschlossen wird, gemäß
L .-R .- S . S . 1500 ff .

6 . Zum Ges .-Reg . Bd . VIII , O .Z .
100, Firma „H . Schltnk L Cie ." in
Mannheim .

Philipp Soff , Chemiker in Mann¬
heim , ist als Einzel-Prokurist bestellt .

7 . Zum Ges .-Reg . Band VI, O .Z .
512, Firma Eugen L Herm. Herbst "
in Mannheim .

Der zwischen dem Gesellschafter Her¬
mann Herbst und Emma Jacobt in
Mannheim unterm 6 . März 1899 ab¬
geschlossene Ehevertrag bestimmt , daß
jeder Theil von seinem -Vermögen von
100 M . zur Gütergemeinschaft einwirft
und alles übrige Vermögen von der
Gemeinschaft ausgeschloffen bleibt.

Mit Einführung des bürgerlichen
Gesetzbuches sollen die vermögensrecht¬
lichen Verhältnisse der Ehegatten den
Bestimmungen des genannten Gesetzes
über die Errungenschaftsgemeinschaft
8 1519 ff . unterworfen werden.

8 . Zum Ges .-Reg . Bd . VIII , O .Z .
240 : Firma „Hofmann L Co ." in
Mannheim . Offene Handelsgesellschaft .
Die Gesellschafter find :

Karl Hofmann senior, Schuhmacher,
und

Karl Hofmann junior , Kaufmann,
beide in Mannheim .

Die Gesellschaft hat am 14 . April
1899 begonnen.

9 . Zum Ges .-Reg . Band VI, O .Z .
564, Firma „Neuburger L Wachen¬
heim " in Mannheim :

Der zwischen dem Gesellschafter

Julius Wochenheim und Emilie Kauf¬
mann in Mannheim unterm 15 . März
1899 abgeschlosseneEhevertrag bestimmt ,
Saß jeder Theil von seinem Vermögen

! 100 M . zur Gütergemeinschafteinwirft
und alles übrige Vermögen von der
Gemeinschaft ansgeschloffen wird,

i Vom 1 . Januar 1900 ab sollen unter
den Eheleuten lediglich die Bestim¬
mungen des bürgerlichen Gesetzbuches
über die Errungenschaftsgemeinschaft
(§8 1519 ff .) maßgebend sein.

11 . Zum Firm .-Reg . Bd . III , O .Z .
452 , Firma „Wilhelm Krauß" in
Ladenburg.

Die Firma ist erloschen .
12 . Zum Ftrm .-Reg. Bd . III , O .Z .

312 , Firma „H . Hofmann" in Mann¬
heim :

Die Firma ist erloschen .
12 . Zum Firm .-Reg. Bd . V, O Z .

163, Firma „Cornelius Schloß" in
Mannheim :

Inhaber ist Cornelius Schloß, Kauf¬
mann in Mannheim.

Mannheim, den 14 . April 1899 .
Gr . Amtsgericht III . :

Grosselftnger .
S,915 . Nr . 17.017. Mannheim .

Zum Ges .-Reg. Bd . VIII , OZ . 189,
Firma „Rheinisch - Westphältsches
Kohlensyndicat Abtheilung
Mannheim " in Mannheim als
Zweigniederlassung der Aktiengesell¬
schaft „Rheinisch-Westphälisches Kohlen -
shndicat" in Esten wurde heute ein¬
getragen :

Carl Weyhenmeher in Essen, seit¬
heriger Prokurist der Firma , ist zum
Mitgliede des Vorstandes bestellt . Albert
Janus und Heinrich Hernekamp , beide
in Essen , find zu Prokuristen bestellt .

Mannheim, den 14 . April 1899 .
Gr . Amtsgericht III .

Grosselftnger .
S,914 . Nr . 17,183. Mannheim .

Zum Ges .-Reg. Band VI, O .Z . 539 ,
Firma „Packpapier - Export -
Manufactur (mit beschränkter
Haftung )" in Mannheim wurde heute
eingetragen :

Wilhelm Mackh in Mannheim ist als
Prokurist bestellt.

Mannheim, den 14 . April 1899 .
Gr . Amtsgericht III .

_ Grosselftnger ._
Verwaltungssachen.

2744. Acher «.

Bekanntmachung. !
Zur Fortführung der Bermeffungs-

werke und der Lagerbücher nachfolgender
Gemarkungen ist im Einverständniß mit
den Gemetnderäthen der betheiligtenGe¬
meindenTagfahrt jeweils auf dem Rath¬
hause der betreffenden Gemeinde an¬
beraumt , für die Gemarkung

Eifenthal auf Montag den 24. April,
Vormittags 9 '/z Uhr,

Oberweier auf Mittwoch , den 26 .
April, Vormittags 9 Uhr,

Bühlerthal auf Donnerstag, den
27 . April, Vormittags 9 Uhr,

Lauf auf Montag, den 1 . Mai,
Vormittags 9 ' / , Uhr,

Neusatz auf Mittwoch , den 3 . Mai,
Vormittags 9 Uhr,

Kappelwindeck auf Freitag, den
5 . Mai , Vormittags 9 Uhr .

Die Grundeigenthümer werden hievon
mit dem Aufügen in Kenntniß gesetzt , daß
das Verzeichnis; der seit der letzten Fort¬
führung eingetreteuen, dem Gemeinde¬
rath bekannt gewordenenVeränderungen
im Grundetgenthum während acht Tagen
vor dem Fortführungstermin zur Ein¬
sicht der Beteiligten auf dem Rathhause
aufliegt,' etwaige Einwendungen gegen
die in dem Berzeichniß vorgemerkten
Veränderungen in dem Grundeigenthum
und deren Beurkundung im Lagerbuch
find dem Fortsührungsbeamten in der
Tagfahrt vorzutragen.

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefordert, die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundeigenthum
eingetreteuen, aus dem Grundbuchenicht
ersichtlichen Beränderungen dem Fort¬
führungsbeamten in der bezeichnten
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in der
Form der Grundstücke eingetretenenBer¬
änderungen find die vorgeschriebenen
Handriffe und Meßurkunden vor der
Tagfahrt bei dem Gemeinderath oder
in der Tagfahrt bei dem Fortführungs¬
beamten abzugeben , widrigenfalls die¬
selben auf Kosten der Bethetligten von
Amtswegen beschafft werden müßten.

Auch werden in der Tagfahrt Anträge
der Grundeigenthümer wegen Wteder-
bestimmung verloren gegangener Grenz¬
marken an ihren Grundstücken entgegen
genommen.

Sichern, den 17 . April 1899 .
Der Großh . Beztrksgeometer:

I . B. :
_ W . Treusch ._

2745. Nr . 121 . Buche « .

Bekanntmachung .
Zur Fortführung der Bermeflungs-

werke und der Lagerbücher nachfolgender
Gemarkungen ist im Einverständniß mit
den Gemetnderäthen der bethetligten
Gemeinden Tagfahrt jeweils auf dem
Rathhause der betreffenden Gemeinde
anberaumt , für die Gemarkung: .

Glashofe« auf Montag, den 1 . Mat
1899 , Vormittags 9' /, Uhr,

Gerolzah« mit KummerShof und
Nensast auf Montag, den 8 . Mai,
Vormittags 9 ' /, Uhr,

Althei « mit Helmstheim und
Kudach auf Mittwoch , den 17 . Mai,
Vormittags 9 Uhr,

Gottersdorf auf Mittwoch , den 24 .
Mai, Vormittags 9' /, Uhr,

Rippberg auf Mittwoch , den 24.
Mat , Nachmittags 3 Uhr,

Hettiugeubeuer» auf Montag, den
29 . Mai, Vormittags 9 Uhr .

Die Grundeigenthümer werden hier¬
von mit dem Anfügen in Kenntniß
gesetzt, daß das Verzeichnis der seit
der letzten Fortführung ein getretenen,
dem Gemeinderath bekannt gewordenen
Beränderungen im Grundeigenthum
während acht Tagen vor dem Fort¬
führungstermin zur Einsicht der Be-
theiltgten auf dem Rathhause auf¬
liegt : etwaige Einwendungen gegen
die in dem Verzeichniß vorgemerkten
Aenderungen in dem Grundeigen-
thum und deren Beurkundung im
Lagerbuch find dem Fortführungsbe¬
amten in der Tagfahrt vorzutragen .

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefordert, die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundetgenthum
etngetretenen, aus dem Grundbuchenicht
ersichtlichen Beränderungen dem Fort¬
führungsbeamten in der bezeichneten
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in
der Form der Grundstücke eingetretenen
Beränderungen find die vorgeschriebenen
Handriffe und Meßurkunden vor . der
Tagfahrt bet dem Gemeinderath oder
in der Tagfahrt bei dem Fortführungs¬
beamten abzugeben, widrigenfalls die¬
selben auf Kosten der Betheiligten von
Amtswegen beschafft werden müßten.

Auch werden in der Tagfahrt Anträge
der Grundeigenthümer wegen Wieder¬
bestimmung verloren gegangener Grenz¬
marken an ihren Grundstücken entgegen¬
genommen.

Buchen, den 20. April 1899 .
Der Großh . Bezirksgeometer:

Bodemüller .
T,92 . Nr . 108 . St ««fe«.

Bekanntmachung.
Zur Fortführung der Vermessungs-

Werke und derLagerbüchernachfolgender
Gemarkungen ist im Einverständniß mit
den Gemetnderäthen der bethetligten
Gemeinden Tagfahrt jeweils auf dem
Rathhause der betreffenden Gemeinde
anberaumt , für die Gemarkung:

Kr«mmli«de« Rotte » Lehuer
Rotte, Neuhof Rotte und Stohre «
Rotte» Donnerstag , 4 . Mai, Vor¬
mittags 9 Uhr,

Gristheim» Montag, 8 . Mai, Vor¬
mittags 9 Uhr,

Pfaffenweiler , Montag, 15 Mai,
Vormittags 8' / , Uhr,

St . Ulrich » Donnerstag , 25 . Mai,
Vormittags 9 Uhr,

Bollschweil» Freitag, 26 . Mai, Vor¬
mittags 8 Uhr.

Die Grundeigenthümer werden hievon
mit dem Anfügen in Kenntniß gesetzt ,
daß das Berzeichniß der seit der
letzten Fortführung etngetretenen, dem
Gemeinderath bekannt gewordenen
Beränderungen im Grundeigenthum
während acht Tagen vor dem Fort -
führungstermtn zur Einsicht der Be¬
theiligten auf dem Rathhause aufliegr -
etwaige Einwendungen gegen die in
dem Berzeichniß vorgemerkten Ber¬
änderungen in dem Grundeigenthum
und deren Beurkundung im Lagerbuch
find dem Fortsührungsbeamten in der
Tagfahrt vorzutragen .

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefortert , die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundetgenthum
eingetretenen, aus dem Grundbuch nicht
ersichtlichen Beränderungen dem Fort¬
führungsbeamten in der bezeichneten
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in der
Form der Grundstücke eingetretenenVer¬
änderungen find die vorgeschriebenen
Handriffe und Meßurkunden vor der
Tagfahrt bei dem Gemeinderath oder
in der Tagfahrt bei dem Fortführungs¬
beamten abzugeben, widrigenfalls die-
selben auf Kosten der Bethetligten von
Amtswegen beschafft werden müßten.

Auch werden in der Tagfahrt Anträge
der Grundeigenthümer wegen Wieder¬
bestimmungverloren gegangener Grenz¬
marken an ihren Grundstücken entgegen¬
genommen.

Staufen , den 20 . April 1899 .
Der Großh . Bezirksgeomrter :

P rot s cher .

Vermischte Bekanntmachungen
2790 .1 . Nr . 704 . Thiengen .

<im Wiesertthal)
Die Gemeinde Brombach vergibt die

Erd - und Metallarbeiten für ihre neue
Wasserversorgung, bestehend aus ca .
11000mGußrohrsträngen von 150 , 125 ,
100 , 90, 80, 60 und 50wm Ltchtweite ,
60 Hydranten , 55 Schiebern re . sowie
die Bestandtheile für ca . 400 Hauslei¬
tungen .

Die für die Angebote zu benützenden
Verzeichnisse können gegen Einsendung
von 1 M . 50 Pf . von uns bezogen
werden und find — versiegelt und mit
der Aufschrift „Wasserversorgung" ver¬
sehen — spätestens bis

Mittwoch, de« L« . Mai d. I ,
Bormittags 1V Uhr,

an den Gemeinderath Brombach
einzusenden .

Thiengen, den 21 . April 1899 .
Großh . Kultur -Inspektion .

T .72 .1 . Karlsruhe .

Nngkdu»SvM8 >»ardeiikii
für die Neubauten der Technischen
Hochschule:

a . Chemisches Laboratorium,
b . Dienstwohngebäude des Direktors

des chemischen Laboratoriums ,
o . Elektrische Centrale,

sollen die Lieferungen der Walzeisen -
träger und die Eisenkonstruktioue «
der Dachstühle vergeben werden .

Pläne und Bedingungen liegen im
Baubureau im Dienerwohngebäude der
Technischen Hochschule zur Einsicht auf,
wo auch die Angebote bis

Freitag de« S . Mai .
Mittags IS Uhr .

einzureichen sind.
Die Zuschlagsfrist beträgt 10 Tage.
Karlsruhe , den 19 . April 1899 .

vr . W a r t h .

T61 .1 . Nr . 1069 . Offenburg .
Erdarbeite «.

Zur Herstellung der Zufahrten für
die neuen Kiuzigbrücken bet Steinach
und Biberach sollen die Erd - und
Chausstrungsarbeiten im öffentlichen
Angebotsverfahren vergeben werden für

279,2. Nr . 1055. Offenburg .

ährten bei
Biberach:

ca .

6200cdm

3250gm

2270gm

die Brückenzu
Steinach :

a . Lösen, Laden » . ca .
Transporte von
steinigem Boden 1100 odm

d . Brechen und
Sprengen von
Felsen nebst
Transporten 5000 obm

e . Planirungsar -
beiten . . . 2000 gm

ci . Herstellung des
Fahrbahngestücks1200 gm
Die Vergebungsunterlagen können

auf unserm Geschäftszimmereingesehen
werden. Letztere sind sodann ausge¬
füllt mit der Aufschrift „Erdarbeiten "
längstens bis zu der auf

Donnerstag de« 4 . Mai d. I .»
Morgens LI Uhr,anberaumten Eröffnungsverhandlung

verschlossen und portofrei bet uns etn-
zureichen . — Hierorts unbekannte Be¬
werber haben ihren Angeboten Zeug¬
nisse über bereits vollzogene ähnliche
Arbeiten anzuschlteßen .

Zuschlagsfrist: 14 Tage .
Offenburg, den 20. April 1899 .

Gr . Wasser - u . Straßenbau -Inspektion .

2763.2 . Nr . 2034 . Lauda .
Großh. Bad. Staats-

Eisenbahnen.
Die nachbenannten Bauarbeiten zur

Herstellung einer Wafferrei «ig «ngs -
anftalt auf Station Osterburke«
sollen im Berdtugungswege vergeben
werden und zwar :

im beiläufigen Anschlag von M .
Maurerarbeiten . 5060
Zimmerarbeiten . 1500
Schlofferarbeiten eiuschl.lTräger 900
Blechnerarbeiten . 200
Schieferdeckerarbeiten . . . 450
Anstreicherarbeiten . . . . 200
Die Pläne , Bedingungen, sowie die

Arbeitsverzeichniffe , in welch letztere
die Bewerber die Einzelpreise selbst
einzusetzen hab : n, liegen auf meinem
Geschäftszimmer zur Einsicht auf . Die
Angebote sind längstens bis

Montag , den 8 . Mai d. Js ,
Vormittags 9 Uhr ,

mit der Aufschrift „ Wafferreinig -
«ngsaustalt Osterburken " versehen,
verschlossen und portofrei anher ein¬
zureichen . Zuschlagsfrist 3 Wochen .

Lauda, den 20 . April 1899 .
Der Großk . Babnbauinsvektor.

S '929,2. Nr . 2642 . Offenburg .

Großh. Bad. Staats-
Wenbahnen.

Auf Station Dinglinge « ist für
die Lokomotivspeisung ein etwa 8 m
tiefer Brunnenschacht von 2 m lichter
Weite und 0,36 m Wandstärke in Form¬
steinen , einschließlich Grabarbeiten,
Ausrüsten der Baugrube und Her¬
stellung des Mauerwerks auszuführen .
Die Verdingungsunterlagen sind bet
Unterzeichnetem einzusehen und Ange¬
bote dorthin für den laufenden Meter
Brunnenschacht längstens bis

Montag de« 1. Mai d. I .»
Morgens 9 Uhr, verschlossen , porto¬
frei und mit entsprechender Aufschrift
versehen , etnzureichen .

Offenburg, den 14 . April 1899 .
Großh . Bahnbautnspektor II .

Wir vergebe » im Submisstonswege
und im Namen der Gemeinde Unter¬
entersbach nachstehende Bauarbeiten
zur Herstellung einer neuen Brücke
über den Erlenbach im Gemeindeweg
Btberach-Unterentersbach :

im Anschlag von M .
1 . Gründung , Maurer - und

Steinhauerarbeiten . . . 6300
2 . Erdarbeiten für die Zufahrt¬

straßen . 3400
3 . Eiserner Oberbau (Fach¬

werkträger) . 5200
Die Angebote sind nach Einsicht¬

nahme der Bedingungen durch Aus¬
füllen der von uns zu beziehenden
Formulare zu stellen und längstens bis

Samstag, de« 29 . d. M .,
Morgens LL Uhr ,

portofrei und geschlossen mit der Auf¬
schrift „Erlendachbrücke " bei uns ein¬
zureichen . Bemerkt wird noch, daß
Ziffer 1 und 2 zusammen oder jedes
für sich übernommen werden kann.

Offenburg, den 17 . April 1899 .
Großh . Wasser - und Straßenbau -

Inspektion .
27351 . Nr . 1757 . Waldshut .

Großh. Bad . Staats
Eisenbahnen.

Die nachgenannten Arbeiten zur
Erweiterung der Hallenräumlichkeiten
im Güterdienstgebäude des Bahnhofs
Waldsh «t sollen im Wege öffent¬
licher Verdingung im Einzelnen oder
im Ganzen vergeben werden.

1) Grab - und Maurerarbeiten
2) Zimmerarbeiten
3) Glaserarbeiten
4) Schlofferarbeiten
5) Blechnerarbeiten
6) Anstreicherarbeiten.
Pläne , Arbeitsbeschriebe und Be¬

dingungen lieg .'» auf meinemGeschäfts¬
zimmer zur Einsicht auf, woselbst auch
die Angebotsformulare , in welche die
Bewerber die Einzelpreise einzusetzen
haben, kostenfrei erhoben werden kön¬
nen. Zusendungen von Zeichnungen
und Bedingungen nach Auswärts
finden nicht statt.

Die Angebote sind spätestens bis zu
der am 4 . Mai , Bormittags 9 Uhr ,
stattfindenden Berdingungstagfahrt
portofrei und mit entsprechender Auf¬
schrift versehen anher einzureichen .

Die Znschlagfrist ist auf 3 Wochen

aldshut , den 18 . April 1899 .
Der Großh . Bahnbauinspektor.

Pmchiz- «ü

Verantwortlicher Redakteur: Julius Katz in Karlsruhe . — Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .

2774.1 . Nr . 2969 . Heidelberg .

Großh. Bad. Staats-
(Äsenbahnen.

Verkauf einer Thumuhr.
Die noch gut erhaltene Thurmuhr

auf dem Dtenstwohngebäude in Heidel¬
berg mit 4 Zifferblättern und Vtertel-
stundenschlagwerk soll, weil entbehrlich
geworden , dem Verkaufe ausgesetzt
werden.

Angebote wollen spätestens biS2v .
Mai d . Js . bet dem Unterzeichneten
etngereicht werden.

Heidelberg, den 19 . April 1899 .
Der Großh . Bahnbauinspektor II .

Das Großh . Forstamt Herrenwies
i« Forbach versteigert Samstag»
de« 6 . Mai d. I . » Vormittags
LÜ Uhr im Gasthaus zum Auerhahn
in Herrenwies 687 Ster Buchen-, 658
Ster Nadelschcitholz , 130 Ster Buchen-,
593 Ster Nadelprügelholz, 2308 Ster
Kohlholz , sowie das diesjährige Ergeb-
niß von Fichtengerbrinde. Auszüge
können von Forstwart Müller in
Herrenwies bezogen werden . 2788

Holzversteigerunq.
2762 .1 . Nr . 677 . Baden . Die

Grotzh . Vezirksforstei Bade « ver¬
steigert mit unverzinslicher Zahlungs¬
frist bis 1 . November d . I .
Freitag , den 28 . November L899 ,

Vormittags 10 Uhr beginnend,
in dem Rathhause zu Kuppenheim an
Dürr - und Windfallhölzern aus den
Domänenwald -Distrikten II „Selbacher
Forst" und III „KuppenhetmerForst " :
12 Eichen III .- V . Klaffe, 2 Eschen
IV . Kl ., 222 Nadelbaustämme I .—IV .
Klaffe , 134 Nadelklötze I .—III . Kl .,
49 Nadelabschnitte I .—III . Klasse, 22
Ster Buchen-, 3 Ster Eichen - , 258
Ster Nadel-Scheitholz,21 Ster Buchen- ,
6 Ster Eichen -, 108 Ster Nadel-Prü -
gelholz , 5 Loose unaufgearbeitetes
Nadel-Stockholz , 10 Loose Schlagraum .

Die Forstwarte Gang in Kuppen¬
heim und Koch in Oberndorf zeigen
auf Verlangen das Holz vor und fer¬
tigen Auszüge aus den Aufnahms -
listen ._

Nutzholzversteigerung
der Gr . Bezirksforstei Uehliuge «
am Samstag de« 29 . April , Vor¬
mittags LV Uhr, im Posthorn in
U e h l i n g e n .

Domänenwalddistrikte: Etchbühl,
Hunshart , Berauerhalde , Silberhalde ,
Lanzenhart , Mettmaholz , Koßhalde ,
Erlenbcrg , Seemangerberg u . Schlucht¬
halden : 1 Maßholder , 2 Kirschbäume ,
11 Erlen , 11 Ahorn, 6 Eschen, 9 Ruß¬
linden, 45 Buchen , 55 Eichen I .—IV .
Kl . - Nadelholzstämme: 75 I Kl ., 340
II . Kl -, 614 III Kl ., 2249 IV . Kl . 896
V . Kl ., 178 NadelholzabschnttteI .—III .
Kl ., 1412 Nadelholzklötze I —III . Kl .,
314 schadhafte Nadelholzklötze - zusam¬
men 4327 Festmeter. 375 Ster fichtenes
und 201 Ster tannenes Papierholz -
ca . 1000 Ster Papierholz (ein Loos)
auf dem Stock.

Auszüge und Auskunft «durch die
Vezirksforstei._ S967 .2
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